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Die BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BHE AG) misst dem deutschen Corporate Gover-
nance Kodex eine hohe Bedeutung zu und implementiert viele der Empfehlungen und Anre-
gungen in die Verhaltensstandards der Unternehmensführung. Vorstand und Aufsichtsrat ent-
sprechen den Grundsätzen des Kodex bis auf wenige begründete Ausnahmen, die in der jähr-
lich veröffentlichten Entsprechenserklärung offengelegt werden. 
 
Kein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied besitzt direkt oder indirekt einen Anteil der ausge-
gebenen Aktien, der größer als 1 % ist. Es bestehen derzeit keine Aktienoptionsprogramme 
oder ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme bei der Gesellschaft. Die Vergütung von 
Vorstand und Aufsichtsrat wird im Anhang dieses Geschäftsberichts individualisiert ausge-
wiesen.  
 
Die Aktionäre der BHE AG üben ihre Rechte im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung 
aus. Jeder Aktionär der BHE AG ist berechtigt, durch seine Teilnahme über die Gewinnver-
wendung, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, Änderungen der Satzung und wesentliche unternehmerische Maßnahmen zu ent-
scheiden. Die BHE AG erleichtert ihren Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer 
Rechte auf der Hauptversammlung auch durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 
 
Die Aktionäre, Aktionärsvereinigungen und Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit 
werden regelmäßig in einem Finanzkalender, im Geschäftsbericht, den Zwischenberichten 
sowie auf der Website der Gesellschaft über wesentliche Termine unterrichtet.  
 
Erklärung zur Unternehmensführung 
 
Zusammensetzung und Arbeitsweise der Führungsgremien 
Als deutsche Aktiengesellschaft hat die BHE AG eine duale Führungs- und Kontrollstruktur, 
bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat.  
 
Die Unternehmensleitung obliegt in eigener Verantwortung dem Vorstand. Er legt in enger 
Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat die Ausrichtung des Unternehmens fest. 
 
Bei seinen Entscheidungen ist der Vorstand an das Unternehmensinteresse gebunden und 
dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung verpflichtet. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat be-
stellt. Seine Aufgaben und Befugnisse sind in der vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsord-
nung des Vorstands geregelt. 
 
Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht seine Geschäftsführung. Das Aufsichts-
ratsplenum besteht aus drei Mitgliedern. Verschiedene Handlungen und Entscheidungen des 
Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dazu gehören unter anderem der Fi-
nanzplan, grundlegende strukturelle Änderungen im Unternehmen, Kredite und Bürgschaften 
sowie Verträge und Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für das Unternehmen. 
 

- 

- 
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Unternehmensführungspraktiken 
Die BHE AG entspricht in ihren Unternehmensführungspraktiken den geltenden gesetzlichen 
Anforderungen. Wesentliche, über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehende Praktiken 
finden bei der Gesellschaft keine Anwendung. 
 
Entsprechenserklärung 2009 
Die BHE AG betrachtet den Deutschen Corporate Governance Kodex als wertvolle unter-
stützende Richtlinie zur Unternehmensführung. Die Gesellschaft leistet deshalb mit nur weni-
gen Ausnahmen den Empfehlungen des Kodex Folge. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben im Dezember 2009 gemäß § 161 AktG die 
folgende Entsprechenserklärung abgegeben:  
 
„Die BHE AG hat den Empfehlungen des Kodex mit den veröffentlichten Ausnahmen in der  
 

- Entsprechenserklärung 2002 (Kodex-Fassung vom 7. November 2002) 
- Entsprechenserklärung 2003 und 2004 (Kodex-Fassung vom 21. Mai 2003)  
- Entsprechenserklärung 2005 (Kodex-Fassung vom 2. Juni 2005) 
- Entsprechenserklärung 2006 (Kodex-Fassung vom 12. Juni 2006) und 
- Entsprechenserklärung 2007 (Kodex-Fassung vom 14. Juni 2007) 
- Entsprechenserklärung 2008 (Kodex-Fassung vom 6. Juni 2008) 

 
entsprochen. Die Entsprechenserklärungen wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht und 
können auch weiterhin auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden.  
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der BHE AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Jus-
tiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen  
(Kodex-Fassung vom 18. Juni 2009) der Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex grundsätzlich, jedoch mit folgenden Ausnahmen, entsprochen wurde und ent-
sprechen wird: 
 
3.8 (2)  Schließt die Gesellschaft für den Vorstand eine D&O-Versicherung ab, ist ein 

Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des 
Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds zu verein-
baren. 
 
In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt 
vereinbart werden. 
Der bestehende Altvertrag der D&O-Versicherung weist bislang keinen angemessenen 
Selbstbehalt für Vorstand und Aufsichtsrat auf. Die Anpassung für den Vorstand wird 
im Rahmen der vom Gesetzgeber eingeräumten Übergangsfrist nach den Regelungen 
im Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) erfolgen.  
 
Die BHE AG wird auch künftig keinen Selbstbehalt für die D&O-Versicherung von 
Aufsichtsräten vereinbaren, da die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass die Verein-
barung eines Selbstbehalts nicht geeignet wäre, die Motivation und Verantwortung zu 
verbessern, mit denen die Mitglieder des Aufsichtsrats der BHE AG die ihnen über-
tragenen Aufgaben und Funktionen wahrnehmen.  
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4.2.1 Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder 
Sprecher haben. Eine Geschäftsordnung soll die Arbeit des Vorstands, insbesondere 
die Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand 
vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Vor-
standsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regeln. 
Aufgrund der jetzigen Größe der Gesellschaft besteht der Vorstand nur aus einem Mit-
glied, das die Geschäftsaktivitäten der BHE AG in der Öffentlichkeit repräsentiert. Die 
Regelung der Geschäftsverteilung und der Zusammenarbeit im Rahmen einer Ge-
schäftsordnung ist deshalb nicht erforderlich.  

 
4.2.3 (2) Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus-

zurichten. Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile um-
fassen. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grund-
sätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch 
negativen Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile 
Rechnung getragen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und insge-
samt angemessen sein und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unangemessener 
Risiken verleiten.  

 
(3) Als variable Vergütungsteile kommen z. B. auf das Unternehmen bezogene akti-
en- oder kennzahlenbasierte Vergütungselemente in Betracht. Sie sollen auf an-
spruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine nachträgliche Ände-
rung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. Für au-
ßerordentliche Entwicklungen hat der Aufsichtrat grundsätzlich eine Begrenzungs-
möglichkeit (Cap) zu vereinbaren. 
 Die in 4.2.3 (Absätze 2 und 3) geforderten Angaben sind nicht erfüllbar, da der Vor-
stand der BHE AG von der Gesellschaft keine Vergütung erhält.  
 

5.3.1 Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unterneh-
mens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Die-
se dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung 
komplexer Sachverhalte. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmä-
ßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung diverser Ausschüsse. Alle Themen werden im Aufsichtsratsgremium behan-
delt.  

 
5.3.2 Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich 

insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der 
Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung 
des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung befasst. Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen. Er sollte 
unabhängig und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Be-
stellung vor weniger als zwei Jahren endete. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung eines Prüfungsausschusses.  
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5.3.3. Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvor-
schläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung eines Nominierungsausschusses. 

 
 
5.4.6  (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte 

Vergütung erhalten. (...) 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung, die durch Beschluss 
der Hauptversammlung in der Satzung verankert ist. Es ist nicht geplant, von dieser 
Ver-gütungsform abzuweichen. Auch eine erfolgsorientierte Vergütung der Aufsichts-
rats-mitglieder wird nicht eingeführt. In diesen Punkten wird die BHE AG von den 
Vorgaben abweichen, da nach Ansicht der Gesellschaft diese Regeln nicht dazu ge-
eignet sind, die Arbeit des Aufsichtsrats weiter zu verbessern.  

 
7.1.2 (...) Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die  

Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffent-
lich zugänglich sein. 
Die BHE AG erstellt keinen Konzernabschluss, da sie gemäß HGB nicht zur Erstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet ist.  

 
7.1.3 Der Corporate Governance Bericht soll konkrete Angaben über Aktienoptionspro-

gramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft enthal-
ten. 
Durch die Hauptversammlung der BHE AG wurde bisher kein Aktienoptionspro-
gramm verabschiedet. 

 
7.1.5 Im Konzernabschluss sollen Beziehungen zu Aktionären erläutert werden, die im 

Sinne der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften als nahe stehende Personen 
zu qualifizieren sind. 
Die BHE AG erstellt keinen Konzernabschluss, da sie gemäß HGB nicht zur Erstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Insoweit entfällt eine Offenlegung der Be-
ziehungen zu Aktionären. 

 
Frankfurt am Main, im Dezember 2009  
 
Der Aufsichtsrat   Der Vorstand“ 
 


